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Zu den Menschen, die unmittel-
bar vom Klimawandel betroffen
sind, gehören jene, die im Ein-
zugsbereich von Gletschern le-
ben. Schmelzen diese, weil es
wärmer wird, steigt der Wasser-
pegel der Bergseen und Flüsse. Es
drohen Überflutungen. Saúl Lu-
ciano Lliuya, peruanischer Berg-
führer, lebt im Andenort Huaraz
auf 3000 Metern Höhe. Oberhalb
von Huaraz liegt ein Bergsee, der
in den letzten Jahren immer mehr
Wasser aufgenommen hat, weil
die Gletscher abtauen. Irgend-
wann hält der Damm das Wasser
nicht mehr, Huaraz wird überflu-
tet. Um die Katastrophe zu verhin-
dern, müsste ein neues Abpump-
system installiert und der Damm
stabilisiert werden.

Im April 2015 schrieb Lliuya ei-
nen Brief an den deutschen Ener-
giekonzern RWE. Darin forderte
er 20.000 Euro – Geld für die
dringend notwendigen Maßnah-
men. Die Summe soll dem Anteil
von RWE an der globalen Treib-
hausgasemissionen entsprechen.

Der Energiekonzern, Betreiber
klimaschädlicher Kohlekraftwer-
ke, lehnte das Ansinnen ab. Im
November reichte Lliuya Klage
ein. Eine Hamburger Kanzlei ver-
tritt ihn, eine Nichtregierungsor-
ganisation sammelt Spenden. Die
Klage stützt sich auf den Paragra-
phen 1004 des deutschen Bürger-
lichen Gesetzbuchs: „Wird das Ei-
gentum in anderer Weise als
durch Entziehung oder Vorenthal-
tung des Besitzes beeinträchtigt,
so kann der Eigentümer von dem
Störer die Beseitigung der Beein-
trächtigung verlangen.“ Dieser
Paragraph, sagt die Anwältin des
Peruaners, gilt auch für Eigentum
im Ausland. Das Landgericht Es-
sen hat die Klage zugelassen.

Schwierige Rechtslage
Wie steht es um die Chancen sol-
cher Klimaklagen? Was sagt das
Völkerrecht dazu? Gibt es einen
Rechtsanspruch auf Klimaschutz?

Eine klare Aussage ist schwie-
rig, sagt Nils Meyer-Ohlendorf,
Völkerrechtler vom Berliner Eco-
logic-Institut. Es kommt darauf
an, wer gegen wen klagt. Klagen
eines Staates gegen einen ande-
ren lässt das Völkerrecht grund-
sätzlich zu. Einfach wird es des-
wegen aber nicht. Angenommen,
ein Staat verlangt von einem an-
deren Ersatz für einen Schaden,
der auf den Klimawandel zurück-
geht: Dann muss der klagende
Staat beweisen, dass der verklagte
Staat durch seine Emissionen ge-
nau diesen Schaden verursacht
hat. Keine leichte Aufgabe, sind
doch viele Staaten und seine Bür-
ger am Klimawandel beteiligt.

Es gibt noch einen Weg. Nach
dem Völkerrecht kann ein Staat
von einem anderen verlangen,
grenzüberschreitende Umweltver-
schmutzungen zu unterlassen.
Hier stellt sich jedoch die Frage,
ob dieser Anspruch auch dann
einklagbar ist, wenn die Emissio-
nen des verklagten Staats nach
dem Völkerrecht erlaubt sind. Der
verklagte Staat könnte geltend
machen, dass seine Emissionen
unterhalb der Grenzen des Kyoto-
Protokolls liegen. Das wäre ein ge-
wichtiger Einwand, so Meyer-Oh-
lendorf, auch wenn die Emissions-
grenzen des Kyoto-Protokolls zu
niedrig sind, um einen Klimawan-
del von zerstörerischen Ausma-
ßen zu verhindern.

Klagt ein Bürger gegen einen
Staat wegen Verletzung seiner
Menschenrechte, liegt die Sache
noch einmal anders. Hier könnte
der Kläger mit seinem Recht auf
körperliche Unversehrtheit argu-

mentieren. Es kommt aber unter
anderem darauf an, ob der Bürger
gegen seinen Staat klagt oder ge-
gen einen anderen. Die im arkti-
schen Norden Kanadas und auf
Grönland lebenden Inuit, denen
die Erwärmung die Lebensgrund-
lage nimmt, klagten vor Jahren
nicht Kanada, sondern die USA
an. „Menschenrechte schützen
aber grundsätzlich nicht gegen
Handlungen von Drittstaaten“, er-
klärt Meyer-Ohlendorf. Der
Schutzanspruch bezieht sich nur
auf den eigenen Staat.

Seinen Staat, Pakistan, hat der
Bauer Ashgar Legarit verklagt.
Weil im Zuge des Klimawandels
der Regen ausbleibt, kann er kei-
ne Landwirtschaft mehr betrei-
ben. Legarit berief sich auf die
Fürsorgepflicht des Staates, der
seiner Meinung nach zu wenig
für den Klimaschutz tut. Ein pa-
kistanisches Gericht gab ihm
Recht und ordnete die Berufung
eines Klimaschutzkomitees an,
das bestehende Gesetze endlich
umsetzt. Für Pakistan sei der Kli-
mawandel keine entfernte Bedro-
hung, hieß es in der Urteilsbe-
gründung. Das Land spüre die
Folgen schon jetzt.

Auch Urgenda, ein niederländi-
sches Bürgerbündnis, zog gegen
den eigenen Staat vor Gericht,
weil der die Klimagasemissionen
nicht ausreichend senkt. Das
Bündnis stützt sich darauf, dass
die Regierung laut niederländi-
schem Grundgesetz die Bewohn-
barkeit des Landes zu gewährleis-
ten und die Bürger zu schützen
habe. Ein Gericht stimmte den
Klägern zu und ordnete an, dass
die Klimagasemissionen bis 2020

um mindestens 25 Prozent im
Vergleich zu 1990 zu senken sind.
Deutlich mehr, als bei der aktuel-
len niederländischen Politik her-
auskäme. Die steuert auf eine Re-
duzierung um die 17 Prozent ge-
genüber 1990 zu. Was der Verant-
wortung eines Industrielands
nicht gerecht wird, so die Mei-
nung des Gerichts. Die Regierung
legte Berufung ein.

Mitschuld am Taifun
Die Erderwärmung richtet viel
Unheil an, auch häufigere und
heftigere Unwetter. Ende 2013
wurden die Philippinen hart ge-
troffen, da zerstörte der Taifun
„Haiyan“ große Teile des Insel-
staats und nahm geschätzt 6300
Menschen das Leben. Müssen die
Hauptverursacher der globalen
Klimagasemissionen für die Zer-
störungen, die der Taifun ange-
richtet hat, gerade stehen?

Greenpeace Südostasien und
eine philippinische Nichtregie-
rungsorganisation reichten Klage
gegen 50 mutmaßliche Klimasün-
der ein. Es sind Erdöl-, Erdgas-,
Kohle- und Zementunternehmen,
darunter Chevron, BP und OMV
aus Wien. Ihre Treibhausgasemis-
sionen sollen die Menschenrechte
verletzen. Die philippinische Men-
schenrechtskommission hat die
Ermittlungen aufgenommen. Sie
prüft nun, ob die Konzerne eine
Mitschuld an Extremwettereignis-
sen wie „Haiyan“ tragen.

Sind diese Fälle erst der An-
fang? Thomas Pogge, Professor
für Internationale Beziehungen
und Philosophie an der Yale Uni-
versity und Direktor des Global

Justice Program: „Es ist sehr wahr-
scheinlich, dass solche Fälle zu-
nehmen, weil sich ja auch die
vom Klimawandel ausgelösten
Schäden erheblich verschärfen.
Wann immer reiche Akteure wis-
sentlich große Schäden verursa-
chen, wird man versuchen, sie
straf- und zivilrechtlich zur Ver-
antwortung zu ziehen. Die Kläger
können sich auf die Menschen-
rechte berufen, besonders auf das
Recht auf Leben, und auf andere
Teile des Völkerrechts. Aber auch
auf das Deliktrecht, das Privat-
recht und das Umweltrecht.“

Pogge hat mit Kollegen 2015
die Oslo-Grundsätze veröffentlicht.
Sie zeigen die rechtlichen Ver-
pflichtungen von Staaten und Un-
ternehmen auf, effektive Maßnah-
men gegen den Klimawandel zu
ergreifen. Pogge: „Klar ist, dass
der Klimawandel schon heute und
erst recht in der Zukunft große
Schäden verursacht. Unklar ist,
wie man die Verantwortung für
diese Schäden unter den Schädi-
gern aufteilt. Offensichtliches Un-
recht wäre es, diese Unklarheit zu
Lasten der Geschädigten auszule-
gen, so dass jeder weiterhin unbe-
grenzt Treibhausgase in die At-
mosphäre geben und dadurch
frühzeitige Todesfälle, ernste Er-
krankungen und Milliardenschä-
den verursachen darf. Also müs-
sen Juristen die plausibelste In-
terpretation von bestehendem
Recht, Präzedenzfällen und Opi-
nio Juris finden. Eine Interpreta-
tion, die klarstellt, welche rechtli-
chen Pflichten die Akteure haben.
Genau das haben wir getan.“

Was bedeuten Klimaklagen für
den globalen Klimaschutz? Be-

schleunigen sie das Entstehen
ressourcenschonenderer Wirt-
schaften? Pogge: „Klimaklagen
motivieren die Schädiger, in ihren
Entscheidungen auch die von ih-
nen verursachten Schäden mit
einzubeziehen, egal, wen diese
betreffen.“ Freisetzung von Treib-
hausgasen sei ja keine Entsor-
gung, die Sorgen würden nur an-
deren aufgebürdet. Nach dem
Motto: Wir, die Industrieländer,
sind die Abgase los, und in Bang-
ladesh gibt es Naturkatastrophen
und versalzenes Grundwasser.

Pogge hält es für Unrecht, sich
so auf Kosten anderer das Leben
leicht zu machen. Er vergleicht es
mit einer Spazierfahrt übers
Land, die jemand zum Spaß un-
ternimmt. Die Abgase der Fahrt
produzieren insgesamt mehr
Schaden als Nutzen. Aber den
Nutzen hat der Fahrer allein, und
vom Schaden bekommt er nur
0,000000014 Prozent ab. Also
macht er weiter, und alle anderen
auch. Am Ende ergehe es allen
schlechter, als wenn der Schaden
voll berücksichtigt worden wäre.

Es sei eine klassische Aufgabe
des Rechts, durch Regeln und
Sanktionen das individuell opti-
male Handeln mit dem kollektiv
optimalen Handeln in Einklang zu
bringen. Das Recht soll, kantisch
gesprochen, die Freiheit eines je-
den so einschränken, dass sie mit
der gleichen Freiheit jedes ande-
ren vereinbar ist, so Pogge. Die
Oslo-Grundsätze interpretieren
bestehendes Recht, so dass es die-
ser Aufgabe gerecht wird.

Gerichtliche Hilfe
Parlamente und Regierungen blei-
ben die zentralen Orte für Klima-
schutz, meint Meyer-Ohlendorf,
aber Gerichte können die Bemü-
hungen unterstützen. Wie beim
Vorgehen gegen die US-Tabakin-
dustrie. Richterliche Urteile ha-
ben da eine wichtige Rolle ge-
spielt. Wobei beim Rauchen die
Kausalitäten einfacher sind als
bei Treibhausgasemissionen,
merkt der Völkerrechtler an. Ei-
nen Hebel für Klimaschutz sieht
er im Aktienrecht. Da hätten Rich-
ter zumeist klare Regeln, nach de-
nen sie urteilen können. In den
USA laufen derzeit staatsanwaltli-
che Ermittlungen gegen den Öl-
riesen Exxon. Der hat möglicher-
weise die Rechte von Aktionären
verletzt: Dass aus der Erwärmung
die Notwendigkeit erwächst, fossi-
le Brennstoffe zu vermeiden, ver-
schwieg man nach Meinung der
Staatsanwaltschaft den Anlegern.

Hier sieht Meyer-Ohlendorf ei-
ne mögliche Grundlage für Scha-
densersatzansprüche. Aktionäre
können sich darauf berufen, dass
die gekauften Aktien weniger
wert sind, als nach den Darstel-
lungen Exxons anzunehmen war.
Der Völkerrechtler erklärt: „In-
vestoren ziehen sich eher zu-
rück, wenn sie die vollen finanzi-
ellen Risiken ihrer Investition
besser verstehen. Öl, Gas und
Kohlefirmen müssen höhere
Rücklagen für Ansprüche ihrer
Aktionäre bilden, was das exis-
tierende Geschäftsmodell unat-
traktiver macht.“

Von Andreas Lorenz-Meyer

Rechtsanspruch
auf Klimaschutz?

Immer häufiger versuchen Opfer der Erderwärmung
einen Schadensersatz vor Gericht einzuklagen.

Das ist ein schwieriger juristischer Weg,
der aber nicht ganz aussichtslos ist.

Andreas Lorenz-Meyer, geboren
1974, lebt als freier Journalist in
Hamburg und schreibt über wis-
senschaftliche Themen aller Art.

2013 wütete auf den Philippinen der Taifun „Haiyan“. Müssen die Hauptverursacher der
Erderwärmung die Opfer des Taifuns entschädigen? Foto: Nicolas Asfouri/ AFP/picturedesk.com


